
 

 
 
 
 
 
13. Kann ich Sonderanträge stellen? 

 
 
a) Härtefallantrag 

REFERAT ZULASSUNG 
UND ORGANISATION 

 

Im Rahmen der Quote für Härtefälle können nur Bewerber zugelassen werden, für die die 
Nichtzulassung in dem gewünschten Studiengang eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. 

 
Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person liegende, besondere soziale oder 
familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Die Ablehnung des 
Zulassungsantrages müsste für den Bewerber mit Nachteilen verbunden sein, die bei Anlegung eines 
strengen Maßstabes über das Maß der mit der Ablehnung üblicherweise verbundenen Nachteile 
erheblich hinausgehen. Bei der Entscheidung werden die Richtlinien der ZVS entsprechend 
angewandt. Die Fachhochschulen in Bayern halten für sog. Härtefälle 2 % der Studienplätze frei. 
Werden mehr Härtefälle anerkannt, als Plätze in dieser Quote vorhanden sind, erfolgt die Auswahl 
nach dem Grad der außergewöhnlichen, insbesondere sozialen Härte. Diese Quote muss jedoch nicht 
ausgeschöpft werden. Im Rahmen dieser Quote führt die Anerkennung eines Härtefallantrages ohne 
Berücksichtigung von Auswahlkriterien (z. B. Durchschnittsnote, Wartezeit) unmittelbar zur Zulassung 
vor allen anderen Bewerbern. 

 
Der Antrag kommt daher nur für wenige Personen in Betracht. Nicht jede Beeinträchtigung, mag sie 
auch als hart empfunden werden, rechtfertigt eine Zulassung als Härtefall. Vielmehr müssen in der 
Person des Bewerbers so schwerwiegende gesundheitliche, soziale oder familiäre Gründe vorliegen, 
dass es ihm auch bei Anlegung besonders strenger Maßstäbe nicht zugemutet werden kann, auch nur 
ein Jahr auf die Zulassung zu warten. Es muss also eine besondere Ausnahmesituation vorliegen. 

 
Die weit reichende Bedeutung einer positiven Härtefallentscheidung für diejenigen Bewerber, die 
wegen der Besetzung der Studienplätze durch Härtefälle nicht mehr nach den allgemeinen 
Auswahlkriterien zugelassen werden können, machen eine besonders kritische Prüfung der 
vorgetragenen Begründung und der vorgelegten Nachweise notwendig. Der Härtefall ist durch 
entsprechende Belege (z. B. fachärztliches Gutachten) nachzuweisen. 

 
Der Antrag und die Belege sind für ein Sommersemester bis 15.01. des Vorjahres, für ein 
Wintersemester bis 15.07. des Jahres vollständig unter Angabe von Studiengang und 
Bewerbernummer einzureichen. Später gestellte Anträge oder später eingereichte Belege, die den 
Antrag begründen, werden nicht berücksichtigt. Ebenfalls können Gründe, die erst nach den o. g. 
Fristen eintreten, in keinem Fall berücksichtigt werden. 

 
 
Begründete Anträge 
In den folgenden, beispielhaft genannten Fällen kann einem Härtefallantrag in der Regel stattgegeben 
werden. 

 
1. Besondere  gesundheitliche Umstände des Bewerbers, die die sofortige Zulassung erfordern: 
1.1 Bewerber leidet an einer Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in Zukunft dazu führen wird, dass die Belastungen des Studiums nicht 
durchgestanden werden können (fachärztliches Gutachten). 

1.2 Bewerber muss aus gesundheitlichen Gründen sein bisheriges Studium oder den bisherigen Beruf 
aufgeben; eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit ist aus diesen Gründen für ihn nicht möglich 
(fachärztliches Gutachten). 

1.3 Bewerber ist körperbehindert; er ist aufgrund seiner Behinderung entweder zu jeder anderen 
zumutbaren Tätigkeit bis zur Zuweisung eines Studienplatzes außerstande oder gegenüber den 
nicht behinderten Studienbewerbern bei einer weiteren Verweisung auf die Wartezeit in 
unzumutbarer Weise benachteiligt (fachärztliches Gutachten). 



 

 

Zu Nummern 1.1 - 1.3: 
 
Das Gutachten soll Aussagen über Entstehung, Schwere, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten der 
Erkrankung sowie eine Prognose über den weiteren Krankheitsverlauf enthalten und sollte auch für 
medizinische Laien nachvollziehbar sein. Als zusätzliche Nachweise sind z. B. der 
Schwerbehindertenausweis, der Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes und der 
Ausmusterungsbescheid der Bundeswehr geeignet. 
2. Besondere wirtschaftliche Notlage des Bewerbers, jedoch nur bei einem Zusammentreffen mit 

Umständen der Nummern 1 und/oder 3 (zum Nachweis geeignete Unterlagen). 
3. Besondere familiäre oder soziale Umstände des Bewerbers, die die sofortige Zulassung erfordern 

(zum Nachweis geeignete Unterlagen). 
4. Bewerber hat in einem früheren Semester eine Zulassung für den genannten Studiengang 

erhalten, konnte sie aber aus von ihm nicht zu vertretenden zwingenden Gründen (insbesondere 
Krankheit) nicht in Anspruch nehmen, sofern kein Vorwegzulasser (Nachweis des zwingenden 
Grundes, früherer Zulassungsbescheid). 

 
Unbegründete Anträge 
Insbesondere in den folgenden Fällen hat der Antrag grundsätzlich keinen Erfolg: 
Zu1.: 
- Ortsbindung wegen notwendiger häuslicher Pflege und Betreuung bei bestehender Erkrankung 
- bisheriges Studium oder Beruf musste aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben werden; eine 

Überbrückung der Wartezeit ist jedoch  möglich und zumutbar 
- Beschränkung in der Berufswahl infolge Krankheit; eine Überbrückung der Wartezeit ist jedoch 

möglich und zumutbar. 
Zu 2.: 
- Das Studium kann nicht aus privaten Mitteln finanziert werden. 
- künftiger Wegfall einer privaten Finanzierung des Studiums bei weiterer Verzögerung des 

Studienbeginns 
- die Finanzierung des Studiums ist begrenzt (z. B. Erbvertrag, Testament, Zahlung von Waisengeld 

oder Versorgungsbezügen der Bundeswehr); sie ist für den angestrebten Studiengang nicht mehr 
gesichert, wenn die Zulassung sich weiter verzögert. 

 
Zu 3.: 
- Bewerber ist verheiratet oder hat ein Kind 
- Vater oder Mutter oder beide Eltern sind krank oder schwerbehindert 
- Herkunft aus einer kinderreichen Familie; Geschwister befinden sich noch in Ausbildung 
- Bewerber ist Waise oder Halbwaise. 
 
b) Spitzensportler und Bundeswettbewerbsteilnehmer mit Auszeichnung (öffentliches Interesse) 
 

Zugehörigkeit zum A-, B- oder C-Kader der Bundessportfachverbände von  mindestens einjähriger   
ununterbrochener Dauer während der letzten drei Jahre vor Erwerb der Hochschulzugangs- 
Berechtigung. 
 
Grundsätze für die Nachweise:  
 
1. Bescheinigung des zuständigen Bundessportfachverbandes oder des 

Bundeswettbewerbsinitiators und eine 
2. genaue Schilderung und Begründung der Notwendigkeit von Trainingsmöglichkeiten vor Ort 

bzw. Nennung des Schüler- oder Jugendwettbewerbs und inwieweit er durch das Bundes- oder 
Landesministerium gefördert wurde 

 
c) Nachteilsausgleich 
 
(1) Verbesserung der Durchschnittsnote 
 
Bei der Vergabe der Studienplätze ist die Durchschnittsnote ein wesentliches Auswahlkriterium. 
Daher sollen Leistungsbeeinträchtigungen, die einen Bewerber gehindert haben, beim Erwerb der 
Studienberechtigung (z. B. Fachhochschulreife) eine bessere Durchschnittsnote zu erreichen, 
ausgeglichen werden. Werden derartige Umstände und ihre Auswirkungen nachgewiesen, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen der Zulassungsantrag mit einer verbesserten Durchschnittsnote am 
Vergabeverfahren beteiligt werden. 
Beispiel: 



 

 

Herr C bewirbt sich zum Wintersemester 2005/06 im Studiengang Soziale Arbeit. Die 
Durchschnittsnote im Zeugnis der Fachhochschulreife, erworben im Jahr 2002, beträgt 2,3. Er weist 
jedoch nach, dass er im zweiten Halbjahr 2002 einen schweren Verkehrsunfall mit monatelangem 
Krankenhausaufenthalt erlitten hat. Aus den Zeugnissen vor dem Unfall (Durchschnittsnote: 2,0) ist 
ersichtlich, dass Herr C ohne den folgenschweren Unfall wahrscheinlich eine Durchschnittsnote von 
2,0 erreicht hätte. Die Auswirkungen der unfallbedingten Beeinträchtigung äußern sich so also in 
einer Verschlechterung der Durchschnittsnote im Fachhochschulreifezeugnis von 0,3. Herr C wird 
deshalb mit der Durchschnittsnote von 2,0 an der Auswahl beteiligt. Falls im Studiengang Soziale 
Arbeit die Auswahlgrenze bei 2,1 liegt, kann Herrn C ein Studienplatz zugewiesen werden. Bildet sich 
die Auswahlgrenze aber bei 1,9, muss Herr C trotz verbesserter Durchschnittsnote abgelehnt 
werden. 
Aus dem Beispiel können Sie entnehmen, dass der Nachweis des Grundes (hier: monatelanger 
Krankenhausaufenthalt) für die Begründung des Antrages nicht ausreicht. Vielmehr muss zusätzlich 
nachgewiesen werden, wie sich der Grund auf die Durchschnittsnote ausgewirkt hat. Die 
Auswirkungen können Sie, wie in dem angeführten Beispiel, durch Ihre Schulzeugnisse nachweisen. 
Es muss aber aus ihnen hervorgehen, dass Sie vor dem Eintritt des belastenden Umstandes bessere 
und danach schlechtere Noten erzielt haben. Gehen die Auswirkungen aus den Zeugnissen nicht 
unmittelbar hervor, muss als weiterer Nachweis ein Gutachten der Schule (nicht einzelner Lehrer) 
beigebracht werden. 
Fordern Sie das Gutachten so frühzeitig wie möglich an. Welchen Inhalt das Schulgutachten haben 
muss und welche Anforderungen an das Gutachten gestellt werden, bestimmen nachstehende 
Grundsätze. Sie müssen Ihrem Antrag zusätzlich alle Unterlagen beifügen, auf die sich das 
Schulgutachten stützt, z. B. Zeugnisse und fachärztliche Gutachten. 
Auf ein Schulgutachten kann nur verzichtet werden, wenn die Schule nicht in der Lage ist, es zu 
erstellen. In diesem Fall kommt das Gutachten eines sowohl pädagogischen als auch psychologisch 
ausgebildeten Sachverständigen in Betracht. Ihrem Antrag müssen Sie auch die Mitteilung der Schule 
darüber beifügen, dass sie die Auswirkungen des Grundes nicht beurteilen und deshalb ein 
Schulgutachten nicht erstellen konnte. Legen Sie diese Mitteilung dem pädagogisch-psychologischen 
Gutachter vor. 
Das Gutachten muss im pädagogischen Bereich eine Auswertung Ihrer Schulleistungen vor und nach 
Eintritt des belastenden Umstandes enthalten. Aufbauend darauf muss der Gutachter die in der 
Psychologie zur Ermittlung von Intelligenz, Begabung, Persönlichkeitsstruktur, Leistungsmotivation 
und Belastbarkeit einer Person entwickelten Testverfahren erkennbar anwenden und in ihren 
Ergebnissen nachvollziehbar darstellen. Der Gutachter muss schließlich als Ergebnis seiner 
Untersuchungen Feststellungen treffen, aus denen sich der präzise Wert der Durchschnittsnote 
ergibt, die Sie erreicht hätten, wenn der Antragsgrund nicht eingetreten wäre. Beachten Sie: Sie 
müssen Ihrem Antrag zusätzlich alle Unterlagen beifügen, auf die sich das pädagogisch-
psychologische Gutachten stützt, z. B. Zeugnisse und fachärztliche Gutachten. 
 
 
 
Begründete Anträge 
In den folgenden, beispielhaft genannten Fällen kann einem Antrag auf Verbesserung der 
Durchschnittsnote in der Regel stattgegeben werden: 
 
1. Besondere soziale oder gesundheitliche Umstände des Bewerbers 
1.1 Längere krankheitsbedingte Abwesenheit vom Unterricht während der letzten drei Jahre vor 

Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (fachärztliches Gutachten) 
1.2 Schwerbehinderung von 50 oder mehr Prozent (Schwerbehindertenausweis oder 

Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes) 
1.3 Längere schwere Krankheit des Bewerbers, soweit nicht durch Nummern 1.1 oder 1.2 erfasst oder 

vergleichbare besondere gesundheitliche Umstände (fachärztliches Gutachten) 
1.4 Schwangerschaft der Bewerberin während der letzten drei Jahre vor Erwerb der 

Hochschulzugangsberechtigung (fachärztliche Bescheinigung oder Geburtsurkunde des Kindes) 
2. Besondere wirtschaftliche Umstände des Bewerbers (zum Nachweis geeignete Unterlagen) 
3. Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland 
4. Besondere familiäre Umstände 
4.1 Versorgung eigener minderjähriger Kinder, Geschwister oder pflegebedürftiger Angehöriger (in 

aufsteigender Linie) in den letzten drei Jahren vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, 
falls andere Personen zur Betreuung nicht vorhanden waren (Geburtsurkunden des/r Kindes/der 
Geschwister in Verbindung mit geeigneten Nachweisen, dass andere Personen zur Betreuung 
nicht vorhanden waren – z. B. Bescheinigung des Sozialamtes bzw. Nachweis der 
Pflegebedürftigkeit) 



 

 

4.2 Verlust eines Elternteils in den letzten drei Jahren vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
oder Verlust beider Eltern vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, sofern der Bewerber 
zu diesem Zeitpunkt ledig war und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte (Sterbeurkunde 
der Eltern und Erklärung über den damaligen Familienstand). 

4.3 Mehrmaliger Schulwechsel in den letzten drei Jahren vor Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung wegen Umzugs der Eltern (Abgangszeugnisse des Bewerbers und 
Meldebescheinigung der Eltern) 
 

 
Unbegründete Anträge 
In den folgenden Fällen hat der Antrag grundsätzlich keinen Erfolg: 
- Mitarbeit während der Schulzeit im elterlichen Haushalt, Geschäft oder Betrieb 
- Krankheit der Eltern 
- Verlust eines Elternteils oder eines anderen nahen Verwandten vor Erwerb der 

Hochschulzugangsberechtigung, sofern nicht Nr. 4.2 gegeben 
- Zerwürfnis oder Scheidung der Eltern 
- Umzug der Eltern vor den letzten drei Jahren vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung. 
 
 
Grundsätze für die Erstellung von Schulgutachten 
Damit die Schulen, von denen Gutachten zu Anträgen auf Nachteilsausgleich bei der Auswahl nach 
dem Grad der Qualifikation erbeten werden, nach vergleichbaren Maßstäben vorgehen, sollen 
folgende Grundsätze bei der Erstellung solcher Gutachten beachtet werden: 
 
1. Die Entscheidung dafür, ob sich die Schule, an der die Hochschulzugangsberechtigung erworben 

worden ist, gutachtlich zu einem Antrag auf Nachteilsausgleich bei der Auswahl nach dem Grad 
der Qualifikation äußert, trifft die Leitung der Schule nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Schule 
kann die Erstellung eines Gutachtens ablehnen; sie wird es insbesondere dann verweigern, wenn 
die für das Gutachten notwendigen Feststellungen wegen fehlender Kenntnisse über die zu 
begutachtende Person (z. B. zu kurze Dauer der Zugehörigkeit zur Schule) nicht erfolgen können. 

 
2. Das von der Schulleitung zu unterzeichnende Schulgutachten muss enthalten: 
 

a) Eine kurze Beschreibung der Schullaufbahn der Schülerin oder des Schülers; 
b) Die Aufgabe der für eine etwaige Leistungsbeeinträchtigung maßgeblichen, nicht selbst zu 

vertretenden Umstände nach Art und Dauer; dabei muss sich die Schule auf nachgewiesene 
Tatsachen beschränken; 

c) Die Aufgabe zu erkennbaren und glaubhaft gemachten Auswirkungen jener Umstände auf die 
Leistungen in den einzelnen Unterrichtsfächern nach dem Urteil der jeweiligen 
Fachlehrerkräfte; 

d) Eine Klausel, wonach das Gutachten nur für die Vorlage bei der Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen bestimmt ist und nur für diesen Zweck verwendet werden darf. 

 
3. Wenn die Schule davon überzeugt ist, dass die geltend gemachten (nicht selbst zu vertretenden) 

besonderen Umstände zu einer Beeinträchtigung der schulischen Leistungen geführt haben, so 
muss unter der Berücksichtigung der langjährigen Gesamtentwicklung der Leistungen für jedes in 
Betracht kommende Unterrichtsfach glaubhaft festgestellt werden, innerhalb welcher Bandbreite 
eine bessere Note bzw. eine höhere Punktzahl ohne jene Beeinträchtigung zu erwarten gewesen 
wäre. 
Die sich hieraus für die Hochschulzugangsberechtigung ergebende Bandbreite, innerhalb derer 
die bessere Gesamtdurchschnittsnote bzw. höhere Gesamtpunktzahl dann läge, ist anzugeben. 
 

4. Auf allgemeine Erfahrungstatsachen kann ein Gutachten nur bei der Bescheinigung von 
geringfügigen Leistungsdifferenzen gestützt werden. 
Die Anforderungen an die schlüssige Darstellung der Wirkungszusammenhänge müssen mit den 
bescheinigten Noten bzw. Punktzahlbandbreite steigen. 

 
5. Soweit im Einzelfall notwendig und möglich, kann eine an der Schule tätige oder für die Schule 

zuständige Schulpsychologin oder ein entsprechender Schulpsychologe bei der Erstellung des 
Gutachtens zugezogen werden. 



 

 

 
 
 
(2) Verbesserung der Wartezeit 
 
In den Studiengängen der örtlichen Auswahlverfahren orientiert sich die Wartezeit an der Anzahl der 
Halbjahre, die seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (z. B. Fachhochschulreife) 
verstrichen sind. Bei einem Studienbewerber können jedoch Umstände vorliegen, die er nicht zu 
vertreten hat, die aber den Erwerb der Studienberechtigung verzögert haben. Der Bewerber wird 
dann weniger Wartezeit vorweisen. In diesem Fall kann bei der Auswahl nach Wartezeit ein früherer 
Zeitpunkt des Erwerbs der Studienberechtigung zugrunde gelegt werden, wenn der Bewerber dies 
beantragt und entsprechend belegt. Der Bewerber nimmt also an der Auswahl mit einer Wartezeit 
teil, die er voraussichtlich ohne die Verzögerung erreicht hätte. 
Beispiel: 
Frau D. bewirbt sich zum Wintersemester 2002/03. Ihre Hochschulzugangsberechtigung erwarb sie 
im Mai 2001, so dass ihre Wartezeit zwei Halbjahre beträgt. Frau D. weist jedoch nach, dass sie die 
12. Klasse wegen Krankheit wiederholen musste. Ohne Wiederholung der Klasse 12 hätte sie ihre 
Fachhochschulreife bereits im Mai 2000 abgelegt und somit eine Wartezeit von vier Halbjahren 
vorzuweisen. Frau D. wird deshalb mit einer Wartezeit von vier Halbjahren an der Auswahl beteiligt. 
 
Auch hier gilt, dass der Nachweis des Grundes (im Beispiel: Krankheit) für eine Anerkennung des 
Antrages nicht ausreicht. Sie müssen zusätzlich nachweisen, dass sich durch diesen belastenden 
Umstand der Erwerb der Studienberechtigung verzögert hat; z. B. durch eine Bescheinigung Ihrer 
Schule über Grund und Dauer der Verzögerung. 
 
 
Begründete Anträge 
Es können sinngemäß die gleichen Gründe berücksichtigt und anerkannt werden, die auch zu einer 
Verbesserung der Durchschnittsnote führen können (s. S. 14), wobei hier jedoch der Zeitpunkt, zu 
dem der Nachteilsgrund eingetreten ist, ohne Bedeutung ist. 
 
Der Antrag auf Verbesserung der Wartezeit kann auch dann gestellt werden, wenn die 
Hochschulzugangsberechtigung auf dem Zweiten Bildungsweg erworben wurde und der hierdurch 
zwangsläufig erlittene Zeitverlust größer ist als die Wartezeit und der Nachteil nicht durch die 
Wertverbesserung von vier Semestern bereits abgegolten ist. 
 
Legen Sie in allen Fällen eine Bescheinigung der Schule über Grund und Dauer der Verzögerung beim 
Erwerb der Studienberechtigung bei sowie alle sonstigen Belege, mit denen Sie den Nachteilsgrund 
nachweisen können. 
 
 

08.06.16/Rö 
 


